
Tempo 30 in Waldperlach deutlicher kennzeichnen

BA-Antrag-Nr. 20-26 / B 01968 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 – Ramersdorf-Perlach vom 18.03.2021;

Antwortschreiben des MOR vom 22.04.2021;

Schreiben (Nachfrage) des BA vom 09.08.2021

Sehr geehrter Herr Kauer,

wir kommen zurück auf unseren Schriftverkehr zum im Betreff genannten BA-Antrag bzw. Ihr 
neuerliches Schreiben vom 09.08.2021.

In Ihrem neuerlichen Schreiben teilen Sie mit, dass „der Bezirksausschuss der Meinung ist, 
dass auch in anderen Stadtvierteln eine zusätzliche Kennzeichnung mit Piktogrammen in 
Tempo 30-Zonen möglich ist und dies auch in dem Wohngebiet Waldperlach mit einer großen 
Tempo 30-Zone und viel Durchgangsverkehr erforderlich ist“.

Nach Prüfung des Anliegens können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Das Mobilitätsreferat nimmt die Meinungsäußerung des Gremiums zur Kenntnis. Wie im 
Antwortschreiben vom 22.04.2021 ausführlich dargelegt, liegen die Voraussetzungen für die 
Markierung von Piktogrammen „30“ auf der Fahrbahn im besagten Wohngebiet Waldperlach 
nicht vor.
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Das – im vorliegenden Fall ablehnende – Vorgehen steht im Einklang mit dem Vorgehen in 
allen anderen 24 Stadtbezirken im Bereich der Landeshauptstadt (Stichwort: Gleichbe-
handlungsgrundsatz).

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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